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Auf Grund des Artikels 98 der Verfassung des Landes 

Hessen hat der Hessische Landtag dap folgende Gesetz 

heschlessen, das hiermit verkündet wird: 

Gesetz 

dber 	Entschgdigiing der Abgenrdneten 
des Hessischen  Landtas 

, vom 20; 	1847 

der Aufwandsentschädigung filc leden Tag ihrer Ariwesen-
- heit, die durch die AnweSenhettsliste nachgewiesen  wt  

Pin Tagegeld 	 • - 
in Gruppe I von RM 
in Gruppe II von RM 15.— 

Fraktionssitningen the den Auischiißsitzurigen 
Abgeordnete, die fiber . 150 km vom Tagungsort -entfetnt 
iiohnen erhalterCiiii die An- und Abreise je  einen  Tag` 

. OE zugerechnet 	 , 
(2) Den 'Abgeordneten. des' Landtags atehéal 'außerdent,,. 

• - wenn sie von'deria Präsidenten des Landtags zu -einer Be-' e 	 , 

: 	sichtigungsreise eingeladen oder bit  Auftrage  des Land- 
(1)  Die Abgeordneten des Landtags erhaltert: • 	• - 	tags oder eines Ausschuéses tätig werden, Tagegelder nach 

• 1. far die' Dauer Ihrer Zugehörigkeit zum Landtag und . ' MaBgabe des Abs. 1 zu; 

die  folgenden acht Tage Ersatz der gnkcisten der P.fr .44.e 	. 	. 	 § 3  
Tätigkeit als Abgeordnete notwendigen Benutzung vört (1) Die Gruppe : I Umfa13't die Mi_ StacitkreiS Wiesbaden: 

Verkehrsmiiteln. 	 . „ - 	. . , . , wohnhaften AbgeOrdneten des Landtags, 	- 

	

. 	. 
, Bei Benutzung von' Kraftfahrzeugen wird .die Entschti--. (2) Zur Gruppe  II gehören die außerhalb  Wiesbadens 

digimg syf .1=t1VI 0,10 pro km festgesetzt. Fur den Zweiten Wohnhaften, Abgeordneteri des Landtags..  

und jeden weiteren mitreisenden Abgeordneten wird zlx-. (3) Als Wohnort gilt der Ort, in dem der Abgeordnete dep 

Nsätzlich je RIYI 0,03 pro km Vergiftet té Werden' nur 

	

. 	. 	die Landtags,:polizeiliób. gemeldet ist- 

, 	 9 - 4 	. _ 	. 	 , 	, 	. 	•- 	• 
(1.)' Piir jeden Tag, an  dem ein Abgeordneter cléS Landtags, 
einer Plerrarsitiimg -  ferngeblieben ist, Wind ein  Betrag  von , 

einem Dreißigstel der im § 1 Abs. 'i Ziff. 2-  genahnten',. 
AufVrandsentschädigung einbehalten. Der einzubehaltende „ 
Betrag erhöht sich auf das Doppelte für jeden Tag, falls, ., 
das • Fernbleiben sich über nnehr ats fünf -  aufeinander--..:' 
folgende Sitznngstage eritreckt; jedoch. darf del. einzube4 
haltende Betrag fili. eindn- Manat den Höchstbetrag. der., 
monatlichen Aufwandsentschädigung nicht übersteigen., -.. 

Dieser Abzug findet nicht stett, wenn ' 
1. der • Al2geOrdrietd am gleicheri Tage dei Sitzung dines 
' Ausschusses als Mitglied anW,ohnt, oder .wenn '._ 

2. das Fernbleiben durch-  Krankheit Schriftligh . entschnl-
diet odek ciiirch Gründe Veruisacht: wird, , die nicht -in 
der Person des Abgeordneten liegen; oder \Venn , - 

' Die -
AufwandSentSchädigung Wird an ' jedem Monats- ' 3. driS - Fernbleiben dutch Geschäfte - im

.  Interesse des • . 

ersten fm. voraus auf Anweisun"g" dep Präsidenten 
des _ Landtags-veranlaßt ist. 	, " ' ' 	. - 

Landtags gezahlt. 	4...' 	• - (2) ,Die Entscheidung, ob  diese Voraussetzungen vorliegen, 

(2)  Mitglieder, 
 die nach dem 'ersten Zusammentritt' des ten der Präsident des Landtags: Wer an .einer nament-. 

' 	Landtags eintreten, rhalten die Auf wandsentschädigung Gesetzes als abwesend, such wenn seine AnweSenheit an Gesetzes 
 Abstimmung ,nicht teilnimmt, gilt im Sinne des 

vorn dem Tage vor ihrem Eintritt' an, Mitglieder 'die vor-; „  
• ' 

• zeitig ausscheiden, erhalten sie 
 bis Zum Ende des Monats, dem Tage nach den BestiMmungen über den NachWeis der  

Anwesenheit festgestellt ist. ' 
in dein sie ausscheiden. ' "-- . ' 	

. 

I.,andtag'S. 	' 
'N. 	

. 	1 	• : §§ I bis 4 festgesetzter) Beträge sind uuf volle 

Wesenden Ausscliußinitgliecler oder ihre Vertreter sufler gewiesen, daß der Abgeordnete -des Landtags sich wäh- 

cset tind VerordngSbia.ii fift* das Lartcl -Hesscn ' 
. 	, 

IfterZehntir Tag nadt Ablauf dég 'Aikigerbetage8";12. 	1947 
„. 

Kösten. ÜrdiBenutzui .von: Eisenbahnen, StraBen-

bahnem und Omnibussen  imFernverkehr; Dampfiphiffén " • 

"uíd élgetier  oler angbmietete K aftfahrzeuge , nicht  r  

die  Benutzung  von Straßenbahnen und  Omnibussen im 

Ortsverkehr erstattet. Die kosten fife die Benutzung yon 

Luftfahrzeugen Werden Mir. in 'énfiergeWöhnliehen Fallen 

Und nur nach besonderer Genehmigung des Präsidenten 

des Landtags erstättet. 

Die näheren Bestimmungen.  trifft der Präsident des 

Landtags. 
2. von dem Tage vor  dem ersten Zusammentriti des 

Landtags an bis zu dem Ende des Monats, in dem der 

,Landtag aufgelöst wird oder seine Wahldauer abläuft, 

eine Aufwandsentschädigung. Diese beträgt 

- 	Gruppe  I RM•200.— rrionatlich 

• - in Gruppe II MVI 300.— monathch - 

Die näheren Bestimmunaen trifft der Präsident des 	 § 5 ” 

-• 

(I) Wenn ein Ausschuß an Tagen zusarnMentritt, an denen - 	• 	- 	• 	§ 

der Landtag keine Plenarsitzung abhält, erhalten die an- (1) Did Anwesenheit in einer Sitzung wird dadurch nach- 

§ 2 	 Reic mar au zurun en. 
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rend der Dauer der Sitzung in eine  Anwesenheitsliste ein-
trägt. 
(2) Die  näheren Bestimmungen über die Anwesenheits-
liste, insbesondere über Oet, Zeit und Form ihrer Aus-
legung trifft der Präsident des Landtags. 

7 
- Der Verzicht auf die Aufwandsentschädigung ist unzu-

lil.ssig, Der Anspruch auf Ersatz der durch die Benutzung 
von Verkehrsmitteln entstandenen Unkosten und auf Auf-
wandsentschädigung ist nicht übertragbar. 

§,9 
Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten des Landtags 

können die ihm noch zustellenden Bezüge an die Hinter- 
bliebenen des Abgeordneten bezahlt werden, die in einem 
dauernden Fürsorgeerhältnis zu ihm gestandeú haben, 
ohne daß das Erbrecht nachzuweisen wäre. An wen die 
Zahlung zu leisten fet, bestimmt der Präsident des  Land-

-tags.. 	 • §9 	- 
(1) Der Präsidene des' Landtags erhält während .  seiner 
Amtsdauer neben den in § 1. festgesetzten Entschädigungen 
und Vergütungen als Ersatz für Dienstaufwand eine Ent-
schädigung von RM ,500.— monatlich. Die -Entschädigung 
Ist  am 1. ¡eden Monats im voraus zu zahlen. - Der ange-
faine  Monet gilt als voll. 
(2) Die Vizepräsidenten werden für.eine Tätigkeit außer-
halb .  der Voll- und Ausschußsitzungen in sinngemä'hér 
Anwendung der Bestimmungen der §§ 2 und 4 entschädigt. 

• §10*) 	 •  
e 11 

Dieses Gesetz tritt mil dem Tage seiner Verkündung in 
Kraft und hat ausgenommen § 4 r ft c k w i rk end e 
Geltung  vom, 1. Dezember 1946. 

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung 
sind gewahrt. 

Wiesbaden, den 20. März 1947 
Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident: 
Stock 

Der Minister des Innern: 	Der  Minister der Finanzent 
Zin.nkann 	 1iilpert 

§ 10 ist aut Anweisung des Amtes der iviiiitärregierung tilr Hessen vom 6. Mai 1947 bis auf weiteres mit dar  Begrün-dung  suspendiert, dal-3 diese Bestimunung im  Widerspruch zu dem Kontrollratsgesetz Nr. a2 stehe, 
Der § „ 10 hat folgenden Wortlaut: „Die gem56 §§ 1, 2, 8 und 9 izu  gewährenden Entschädigungen bleiben steuerfred." 

Erste Verordnung 
zur Ausführung des Gesetzes über die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
vom 25. März 1947 

Auf Grund des § 139 in Verbindung met den §§ 1; 19, 48 
und 102 des Gesetzes über die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
vorn 31. Oktober 1946 (GVB1. S. 194 ff.)  wird hierdurch
verordhet: 

Artikel 1 (zu § 1) 
.Es werden errichtet: 

L der Verwaltungsgerichtshof für das  Land Hessenmit 
dem Sitz in Kassel; 

2. drei Verwaltungsgerichte 
a) für den .Regierungsbezirk Darmstadt mit dem Sitz in Darmstadt, 
b) Air den .Regierungsbeziik Kassel mit dem Sitz in Kassel, 
c) far den Regierungsbezirk Wiesbaden mit dem Sitz in Wiesbaden. 

Artikel 2 (zu § 19) 
(1) Bei dem,Verwaltungsgerichtshof und bei jedem Vex.:  waltungsgericht wird eine Geschäftsstellte eingerichtet. 
(2) Jede Geschäftsstelle wird mit einem oder mehreren 

Urkundsbeamten sowie den erforderlichen  weiteren  Be-amten und Hilfskräften besetzt Einer der Beamten wird  

als Leiter der Geschäftsstelle bestellt: Das Nähere Ober 
den Geschäftsgang bestimmt die Geschäftsordnung des 
Gerichts. 

Artikel 3 (zu § 48) 

höhere  Behörde  ist. , 
wenn der Landrat oder der Kreisausschuf3 die nächst-

An Stelle d.es Einspruch i ist Beschwerde einzulegen ,  

' § e 

§2 	" 
Auf das Beschwerdeverfahren funden die Vorschriften 

der §§ 39-42, 45 über das 'Einspruchsverfahren sinngemäße 
Anwendung. - • ä 3 

- 
Die Beschwerdeerde kann bei der Behörde, die den yer-

waltulgsakt erlassen hat, oder bel dem Landrat oder bel 
dem Kreisausschuß mit der Wirkung eingelegt  werden, da  die  Frist  des § 39 Abs. 2 gewahrt wird. 

§ 4 
Die Behörde, die den' Verwaltungsakt erlassen hat, ist berechtigt, der Beschwerde stattzugeben. Wenn sie nach 

nochmaliger Prüfung den .Verwaltungsakt aufrecht er- ' halten will, legt sie die Akten mit ihrer Stellungnahme 
dem Landrat bzw. dem Kreisausschul3 vor. 

	

. 	• 
- 	ä 5 

•Der Beschwerdebescheid ist zu begründen. 

Artikel 4 (zu § 102) - 
Die Berufung *gegen Urteile in Streitigkeiten über 

öffentliche Abgaben und Kosten, sowie in 1111rteistreitig-keiten, die einen. Geldanspruch betreffen, ist nur zu-lässig, wenn der Streitwert mindestens 100.--  EM beträgt, es sei denn, daß in dem Streitverfahren eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden 1st. 
Artikel 5 

Diese Verordnung tritt - ani Tage der Verkündung in Kraft • 
Wiesbaden, den 25. März 1947 

Hessis-blies Staatiministerium 

	

Der Ministerpräsident: 	Der Minister des Innem: 

	

Stock 	 Ziñrikann 

Verorilnung 
fiber die Erhebung der Bezirksumlage 

für das" Rechnungsjahr 1946 
vom 31. Januar 1947 	̀ 

Auf Grand des § 12 "des Gesetzes zur' Regelung des 
Finanzausgleichs 1946 wird bn Einvernehmen mit den Bezirksverbänden. des Regierungsbezirks Kassel ünd ,des Regierungsbezirks Wiesbaden sowie dem Landesfiirsorge- verband des Regierungsbezirks Darmstadt folgendes ver-, ordnet: 

§1 
Die Umlagen der Bezirksverbände der Regierungsbe-zirke Kaski und Wiesbaden und des Landesftirsorgever-bancles des Regleriengsbezirks Darmstadt für 1946 wer-'den je in einem einheitlichen. Hundertsatz von dem Be- trage erhoben, der sich aus der Zusammenrechnung fol-i gender Summen. ergibt: 

1. dem Is•taufkommen der Gewerbesteuer im Bezirk  in der Zeit vorn 1. 4. 1946 bis zum 31. 12. 1946 unter Finee-zielem-1g der Lohnsummensteuer, 
2. dem Istaufkornmen der Gruddsteuer bh Bezirk in der gleichen Zeit 1946 zuzüglich der Grundsteuerausfalls-beträge, die der Staat für diese Zeit ersetzt. Debel wird jedoch als Höchstsatz der Grundsteuer B und der Aus- fallbeträge der Grundsteuer B der H.ebesatz von 240 V. „H. zugrunde gelegt, 
3. dera Soll der Bilrgersteuerausglelchsbeträge des Be- zirks für die Zeit vom 1. 4. 1946 bis zum 31. 12, 1946. Es wird zu I. und 2. das Istaufkommen ohne Rücksicht auf die Hebesätze (mit der Einschränkung bei der Grupa- 

k 
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. , Gesetz .i. 	 . 	.. 
• gem. Artikel 3.4 der Verfassung desLandes Hessen 

• • _ -(1Trlaubsgesetz) 
. . 	 V eill '21. Mat.  19:17 	 . 

.. 	. 	_ 	. -.Der Lareltag hat daS folgende Gesetz. beschloseen, das - hiermit verkdndet wird: 
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i 

- 
(1) Der Nachweis einer,Arbeitastelle die nicht Lehr-

stele 1st oder elis soIche, glIt, gentigt rilaht zur Beurlau-
bung. 

,. (2) Die Erreichung des LehrzieIes ist leach Vorkriegs-
marestäheet beerteilen. • 

(3) Der Lehrvertiag muß reelitsWirksam abgeschlossen 
' sein. Das Lehrverhältnite\muß tatsächlich beetehen. _ 

(4) Eigenlehre setzt voraus,„daß die Lehre im Betrieb 
, der Elterei dee Lehrlings tatsächlich geteistet, niobe-

sondere der Lehrling voll beschäftigt *ird. Vollbeschäf-
tigting ian laedwirtschaftlichen Betrieb der Elterif *gilt als 
FigenIehree Die Eigienlehre mul3 von der zugtändigen 

e Handwerkskammer, Indeetrie- und Handelskammer oder 
Landwirtschaftskainmer anerkannt sein. , 

§' 4 e , 
.(1) Der Erzieleingsberechtigte mul3 den von der zu-

ständigen Bandwerkskam,raer oder Industrie- und Han-
' delskarcener genehmigtee Lehrvertrag und etne -sehrift-

liche B'eseheinigung des Lehriterrn über den tatsächlichen 
Antritt eler Lehre spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 

-1947.dem Schulrat gder Schulleiter vorlegen. Mir Lehr- 
- /Inge staadich anerkannten Lehrwerkstätten eS, 

wenn bis dahin eine schriftliche Bescheinigung des Lei-
terS der Lehrwerkstätte über . das Bestehen des Lehrver-
hältnisses vorliegt. Im Palle -der Eigenlehre genügt es, 

• Wenn fristgemäß. eine schriftliche Beecheinigung der zu-
ständigen irandwerkakaimner, industrie- und Handelse  
hammer oder Landwirtschaftskammer ilber das Bestehen 
,des Lehrireehälfnisses beigebracht wird. 

(2) Die schriftTiche Bescheinigung des Lehrherrn, 
-Falle der Eigesdehreder zuständigen Kammer; genfigt  

- der Regel -zmii Nacherets des tatsächlichen - Bestehena eles 
LehrverhäliniSses. Die über die -Beurlaubung entsehei-
deride Schulbehärde kann weitere Nachweise 'verrangeri, 
wenn sie' ee Fitteeleall erforderfich hält, Sie karne 
während der Beurlaubung vixrn Erziehun,gebereclitigten 
auch Nachweise Ober den. Eortbestandedes- Leihrverhält-
Moses verlengen, wenn sie Zweifel dieser Hinsicht hat. . 

6. (1) Der Schulleiter kann ein Kind, Wenn 	das 1-441e- 
r:fel der Volksicluste erreicht hat, zur Vermeklemg vat 
Hffrten Antrag eles Erzietungsberechtigten big zur 
endgültigen Entscheidung fiber die Beurlaubung vorläufig 
beurlauben. ' . . 

(2) Zur vorIäufigen BeurIaubung bedarf es' des • vole _ 
Lettfigen Nachweises des Beetehens 	Lehreerhält-- 
nisses. Dieser Nachweis kann mit der Zu_weisungskerte 
des zutständigen Arbeitsamtes, aus der rich die ZuWeisung ' 
der Lehrstelle und die mit der Unterschrift des Lehrherrn 
bestätigte Einstellung ergffat, oder mit One? Bescheini-
gung der zustendigen .H,andwerkskammer, industrie- und 
Handelskanimer oder Landwirtsehaftskammer iiher das 
Bestehen eines Lehrverhältnissei geführt werden. Sam- ( - 
melbescheinigung derKasinner Er$ einer Lisie genügt.,, 

(e) e'en  Verraerk ,des Arbeitsanates auf der Zaweisun,gs e  
karte, daß ein .Lehrverhältnis nur aufgenctomen weedee 
'darf, wenn die allgemeine_Schulpflicht nicht verrängert 
oder wenn der Lehrling von"der verlängerten Schillpflicht 
atásgencvmmen mid .bearlatibt wird.„ ist ohne Einfluß, auf • 
die Beweiskraft der Zulasstingskarte. 

§ œ 	- 
,;(1) Die7Beurlaubung ist 	widerrufen, wean der Lehr- 
vertrag, der die Grundlage der Beurlaubung 

nichtig, insbesondere- &Is Scheinvertrag herausstelit, 
wenn er unwirksasn Wird oder erhselit und wenn in 
diesen Fallen dae' Lehrverhältnis tatSächpcir niebi .oder 
nicht mehr besteht. 

(-2) Zuständtg ftir den Widertuf est die für'die.. Bear-
laubung metän,dige Schulbehärde. 

§ 7 	" 	, 
'Die Verordnung tritt 	1. April I 

Wiesbaden, den 7- Mai leei 

	

Der Minister /fir Kultus 	Unterricht 
Dr. E S t el' n 

• ä 1 
Jecier Arb.eitriehmer (Arbeiter„ Angestellte und Beamte) 

hat nach Maßgabe dieses Gesetzes einen unabdingbarert 
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Eine Abgeltung 
des Urlaubs ist nicht statthaft. Urlaulasberechtigt sind fev." 
ner Lehrlinge und Beandenanwärter sowie alle Perso- 
nen, 	ohne in eineni Arbeitsvertrags- Oder Beamten- 
verheltnis 	stehen, im Atiftrage und für Rechnung 
anderer Personen Dienste leisten und wegen teleecha:Et-
licher Uns,elbstereligkeit als arbeitnehmerehnlich anni e  
sehen sind. leierunter fallen auch Heimarbeiter und Baps-

. gewerbetreib ende. 
§ 2 	• 

(1)Die -Minclesturlateasdiner hetregt, /2 Arbeitstage. 
Ju gen dlich e Arbeftnehmer sowie in Beredsaushildung 

befindliche .1-agend:riche haben his zur Vollendtmg des 
i& Leberrejehres Anspruch auf einen bezahlten „ UrIatib 
von mindestens 24 Arbeitstagen inf Tahre. • 

steuer B) -and ohne Elicksicht &raut, für welchen Zen-, 
raum die Zahltmg fesigesetzten Zeitabschnitt erforgt 
fot; sawie ehne Beriicketchtigung von ani 1. I. '1917 noch 
nuestehenden Beträgen Mall vollert Betrag' der, Umlage 
zugrunde gelegt. 

Der'llundertsatz für die 'Erhebang der Umlage wird so 
fetstgesetzt, dell den K.ommenalverbtinden. der RegierUngs-

,,bezirke Kassel und Wiesbaden und _dem Landesfürsorge-
verband Dernistadt dieSelben Einnahinen aus der Undage 
=koi-rimer" wie im itechnungijahr 1944. . 

Wiesbaden, den 31. Januar 1947. 

- , Hessisches Staatsministerium 
Der Minister der Finanzen 	Der Minister-  des Innern 

Hilpert 	 Zinnkann 

Ansfiihrungsverbrilmmg 
mm, Gesetz 	die Verlangerung 

der allgemeinen §ehulpflicht 
vain 7, Mai nn 

Ausfuhrung des Gesetzes Ober die Verlängerung 
der allgenteinert'Schulpflicht vain 20. Marz 1347 (GVB1. 

e'S. 24) wird auf Grand des 4-  dieses GesetZes folgendes 
angeordnet: eao 

Die Verlárigerung der .allgemeinen SChulpfiicht 	nicht 
für Kinder, deren Volkssch,ulpflicht nach der Verordnung 
betrefrend Verlängerting" der allgemeinen. Schulpflicht 
were März 1946, (GVEt1._ S. 98) verlängert ist- 

" 
§ 	- 

(I) 'Ober die Beurktulaung der Kinder, die das Lehrziel 
der Volksschule erreicht haben und nachweislich ein, 
Lehrverhähnis, .auch in. Eigerdeshre, eingegangen shid, 
entscheidet aut Antrag des Erziehungsberechtigten der 
Schulrat oder mit dessen • Ermächtigung der Sehulleiter. 

(2) Während "der Beurlaubung ruht die verlängerte 
S chulpfli cht. 

,§ g 

7 in Kraft. 
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(3) In jedem Falle tritt- an die StelIe'einer Urlaubsdauer. 
von weniger als 12 Tagen die Mindesturlaubsdauer nach 
&esem Gesetz. Urlaubszeiten, die bisher auf Grund von 
Tarifverträgen oder besonderer Vereinbarungen mehr als 
12 Tage betragen, erhöhen sich, dürch dieees Gesetz nicht.• 

§ 	 , 	, 
(1) Der Urlaub soll möglichst zusarrimenhd.ngend gewährt 

und genommen werden. Die Heitimmungen über die all-
gemeine zeitliche Festlegung, die Warteeit und die Tell-
an.sprüche bei nicht ivollerfialtern UrlaubSjahr erfolgen 
aurch Tarifvertrag oder durch Vereinbarungen mit der 
gesetzlichen. Betriebsvertieturig.  

(2) Die Festlegung 'von Betriebsferien kann durch Tal-
vertrag oder durch Betriebsvereinbarung géregelt werdeli. 

(3) Soweit nieht durch Tarifverträge . oder besoncjiie Ver-
einbarungen eine Bestimmung IM Einzelnen nach Absatz 
l• u. 2 stattgefunden ,hat ,..entsteht . der. Urlaubsanspruch 
erst nach einer sechsmonatigen. ununterbrochenen Zuge-
hörigkeit zum 41e1c1ien Betriebe. 

• § 	• 

(1) Urlaubsjahr ist in jedem Palle das Kalenderjahr, hel 
öffentlichen Verwaltungen das Rechntmgsjahr. 

(2) -Der in einernOEUrlaubsjahr ,nieht verwirklichte Urlaub - 
kann grundsätzlich  nicht auf d'as  nächste, Urlauksjahr 
iihertragen, werden. ' 

(1) Sofefn nie' ht dure.h. Tarifveitrag eine, günstigere  Rege-
lung vereinbert i$t, richtet slch die Habe ,neeli dem Ent-

' gelt, dai der.  Berechtigte -erhalten wLirde, Wenn er wäh-
rend  der. Dauer des  Urlaubs voll gearbeitet hätte. 

(2) Panschalverglitungen in dieser Mindesthöhe können 
vereinbart werden., 

(3) Die Urlaidasvergiltutig lit vor Antritt des Urlaube 
austuzahlen. 

§ 
Endet das Beschilitigtin verhaltni.s  ene s Arbartnehmers„ 

dent ein T_Irlaubsansfaitteli iieeh § 3 Abs. 3 zuSteht, sus- 
einern„Grunde der den Arbeitgeber fristlosen Ltisimg 
dei krbelfStiertrages' bereehtigte  o  iet eine 

• giitung unter Anwendung der Bestiminungen über Teil-
ansprüche bei nicht Vollerffilltem Urlaubsjahr (§ 3 Abs. 1 
Satz 2) zu zahlen. Des .Gleiche gilt, wenn 'ein Arbeit-

' nehmer, dera ein Urlaubsansprueli zusteht, des Arbeits-
verhältnis fristlos WSt, ohne hierzu gesetzlich berechtigt 
zu sein. 

Berichtigung  
Gesetz über die Aufnahme und Eingliederung 

.deuls.cher Flüchtlinge (Flüchtlingsgesetz) _ 
- veal 19. Februar 1947 

(GVB1. S. 15) 

§ 1 des Gesetzes erhält folgende Fassung: 
(1) Der Regelung dieses Gesetzes unterliegen als Fltieht-

tinge: 
1. Alle Personen deutscher Staats- und  Volkszugehö-

rigkeit, welche 'am 1. Jartuar  1945  ihren dauernden 
Wohnsitz außerhalb der Grenzen des deutschen 
Reiche's nach . deren Stand vom 1. März 1938 Witten 
und von dort geflüchtet oder ausgewiesen oder aus 

, der Kriegegefangenschaft entlassen sind, in litre 
Heimat nicht zurii6k1ehren 'können und ihreorstän- 
digen  Aufenthalt  in Hessen genommen haben; 
Alle Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die 
am 1. Januar 1945 in den deutschen Ostprovinzen 
Östlich  der Oder und Görlitser Neiße (Gebietsstand 

ptember 1939) beheimatet waren und von dort 
geflüchtet, oder ausgewiesen oder aus der Kriegs-
gefangenschaft  entlassen  sind, in ihre Helmet nicht 
zurückkehren können und ihren ständigen -Aufent-
halt In Hessen genommen•haben; 

81' 31  Personen, auf die — ohne daß sie zu den vorgeriann-
" - fen • druppen gehören — das Gesetz durch das zu- 

' ständige Ministerium ganz oder teilweise für an- 
wendbar erklärt wird. 

(2) Der Regelung dieses Gesetzes unterliegen nicht die 
evakuierten Personen. Als evakuiert gelten Personen 
die nach. dem 1. 9. 1939 infolge der Kriegsereignisse 

. durch behördliche Maßnahmen oder freiwillig ihren 
Auffentlaalt in Hessen genommen haben. 	, 

Die berichtigte Fassung hat Gültigkeit vom Zeitpunkt, 
des Inkrafttretens des  Gesetzes  ab. 

_ 	- 

Berichtigung 
Nr. 2-6/1946 des GVB1. (Strafreclitspilegeordnung 

1946) befinden sich versehiedene Druckfehler bzw. Un-
stimmigkeiten, die folgendermaßen berichtigt werden: 

	

anstatt 
	

muß es heißen 
S.13  ArL 3 § 1 Zeile 2 	Minxiister 

	
Minister 

S. 24 § 80a Zeile 3 	Erziehungs- 	Entziehungs- 
anstalt 
	

anstalt 
S. 32 § 171 Zeile 5 	Antragsteler 

	
Antragsteller 

S. 34 § 203 letzter Abs. Absatz (3) 
	

Absatz (5) 
8. 36 § 238 (2) Zeile 1. 	Sachleiatung 

	
Sachleitung 

S. 37 § 246a Zeile 3 	Erziehungs- 	Entziehungs- 
angoli 
	

anstalt 
S. 43 § 336 Zeile 3 	„nicht" 

	
ist zu streichen 

S. 43 § 330 Zeile 4 	zwansweise 	zwangsweise 
S. 49 § 401 (2) Zeile 1 	nur dem Neben- 

 
Mir von dera 

kläger 
	

Nebenkläger 
S. 52 § 429e Zeile 7 	Maßregeln 

	
Maßregel 

S.52  § 454 (2) Zeile 2 
hinter „Staatsanwaltschaft" ist einzuftigen: 

,ein Beamter der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft" 
S. 53 § 462a 	 462 (2mal) 

	
462 
462a 

Dieser Numiner liegt Beilage  Nr. 4 und Sachverzeichtds 
1945 und 1946 bei. 

§ 7 
Dieses Gesetz 'tritt rückwirkend ab 1. Januar 1947 ba 

Kraft. Gleichzeitig treten elle Bestiminungen 'des seit-
'herigen Urlaubsrechts  n  Gesetzen, Verordnungen, Er-
Lassen, Anordnungen, Tarifverträgen. und Tarifverord-
nungen, Iletriebsvereinbarungen und Betriebsordnungen, 
Einnelarheitsverträgen und sonstigen Rechtsnormen, die 
mit diesem Gesetz in Widerspruch stehen, außer Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Recht? ,  der Landesregierung 
sind gewahrt. 

Wiesbaden, den 29; Mai 1947. 

Resches Staatsministerium 

Der 1VLin' ister 
Der Ministerpräsidetit 

	
für Arbeit, und Wohlfahrt 

Stock' 	 Joel. Arndtgen 
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